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Teils gerichtet. Hierbei enthält das Skript umfassende Tipps zur Darstellung und Lösung von typischen 
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Schaubilder zum besseren Verständnis.

Der Autor ist Kooperationspartner von Alpmann Schmidt für die Städte Hamburg und Kiel. Als solcher 

ist er für Alpmann Schmidt langjährig als juristischer Repetitor tätig und bereitet Studenten und Referen-
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Zivilrecht“, auf die beiden juristischen Staatsexamina vor. Daneben ist der Autor in eigener Kanzlei als Rechts-

anwalt und Notar mit Amtssitz in Lüneburg tätig. Seine anwaltlichen Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem 

im Bereich des Arbeits-, Miet-, Wohnungseigentums- und des sonstigen Immobilienrechts. Er ist Fachanwalt 

für Miet- und Wohnungseigentumsrecht.
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Einleitung, Grundlagen der Arbeitsmethodik und Überblick 1. Teil
1. Teil: Einleitung, Grundlagen der Arbeitsmethodik und Überblick

A. Einleitung

1Dieses Skript reiht sich in nunmehr dritter Auflage in die Alpmann Schmidt S2-
Skriptenreihe zur Vorbereitung der Rechtsreferendare auf die Zweite Juristische
Staatsprüfung ein. Es komplettiert das bisherige Alpmann Schmidt Skriptenangebot
im Zivilrecht, bestehend aus 

n Stoffregen, Die zivilgerichtliche Assessorklausur, 5. Auflage, 20231

n Müller, Materielles Zivilrecht in der Assessorklausur, 5. Auflage, 20232

n Lüdde, Vollstreckungsrecht in der Assessorklausur, 16. Auflage, 20243

und nimmt dabei die besonderen Anforderungen anwaltlicher Aufgabenstellungen
im zivilrechtlichen Assessorexamen in den Fokus. 

Dieses Skript richtet sich an Referendare4 in jedem Stadium des juristischen Vorberei-
tungsdienstes. Seine Zielsetzung besteht darin, die Rechtsreferendare für die anwalt-
lichen Aufgabenstellungen im Assessorexamen zu wappnen und ihnen die oftmals
noch fehlende „Anwaltsdenke“ zu vermitteln. Hierfür ist zunächst eine Sensibilisie-
rung für die Rolle des Rechtsanwalts als Interessenvertreter und seine vielfälti-
gen prozessualen Handlungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Mandats-
und Prozesssituationen erforderlich. Dies berücksichtigend werden der taktische
Umgang mit den zivilprozessualen Regelungen und deren praxisgerechte Hand-
habung eingeübt. Besonderes Augenmerk dieses Skriptes liegt daher neben der
Vermittlung des notwendigen Strukturwissens bezüglich der unterschiedlichen
Erscheinungsformen zivilrechtlicher Anwaltsklausuren vor allem auf den prozesstak-
tischen Erwägungen sowie der praxisgerechten Umsetzung der aus dem mate-
riell-rechtlichen Gutachten gewonnenen Erkenntnisse im praktischen Teil der je-
weiligen Aufgabenstellung. Zum besseren Verständnis werden dem Leser dabei viel-
fältig Formulierungshilfen für Beweisangebote, Klageanträge oder Schriftsatzentwür-
fe als Orientierung angeboten. 

2Der in den Fokus dieses Skripts gerückte prozesstaktische Umgang mit den Regelun-
gen der Zivilprozessordnung setzt Grundkenntnisse des Zivilprozessrechts vor-
aus. Eben diese zu vermitteln, bleibt im Kern dem AS-Skript Die zivilgerichtliche
Assessorklausur vorbehalten. Nicht zuletzt, um den zahlreichen Verweisen auf das
vorerwähnte „Schwesterskript“ folgen zu können, wird den Referendaren dessen ge-
wissenhafte Durcharbeit für einen optimalen Lernerfolg wärmstens empfohlen. 

3Die bewusst knapp gehaltenen Fundstellennachweise konzentrieren sich zur Er-
leichterung der Nacharbeit in weiten Teilen auf die höchst- und obergerichtliche
Rspr. sowie auf die von den Justizprüfungsämtern zugelassene Kommentarlitera-
tur. In Bezug auf die zivilrechtliche Assessorklausur gehören hierzu in allen Bundes-
ländern jedenfalls die Kommentare von Grüneberg5 und Thomas/Putzo.6 Zudem
wird auf die Erörterung wissenschaftlicher Streitfragen weitestgehend verzichtet
und hierfür auf die gängigen Lehrbücher7 und Skripten8 verwiesen. 

Literatur und Judikatur befinden sich auf dem Stand 01.07.2024.

1 Zitiert: AS-Skript Die zivilgerichtliche Assessorklausur (2023). 

2 Zitiert: AS-Skript Materielles Zivilrecht in der Assessorklausur (2023). 

3 Zitiert: AS-Skript Vollstreckungsrecht in der Assessorklausur (2024).

4 Einzig aus Gründen der Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Skripts das generische Maskulinum verwendet.

5 Grüneberg, BGB, 83. Aufl. 2024, zitiert: Grüneberg/Bearbeiter.

6 Thomas/Putzo, ZPO, 45. Aufl. 2024, zitiert: Thomas/Putzo/Bearbeiter.

7 Zur Standardausbildungsliteratur zählen insbesondere Anders/Gehle, Das Assessorexamen im Zivilrecht, 16. Aufl.
2024, und Knöringer, Die Assessorklausur im Zivilprozess, 19. Aufl. 2022.

8 AS-Skript ZPO (2022).
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Einleitung, Grundlagen der Arbeitsmethodik und Überblick1. Teil
B. Grundlagen der Arbeitsmethodik

4 Was die Grundlagen der Arbeitsmethodik in zivilrechtlichen Assessorklausuren anbe-
langt, wird zuvorderst auf die umfassenden Ausführungen in dem AS-Skript Die zi-
vilgerichtliche Assessorklausur verwiesen.9 Auf einige Grundsätze und Besonder-
heiten der zivilrechtlichen Anwaltsklausur ist nachfolgend gleichwohl hinzuweisen.

I. Herangehensweise an die materiell-rechtliche Lösung

5 Die erste Schwierigkeit bei der materiell-rechtlichen Anspruchsprüfung im Zivilrecht
ist gewöhnlich das Auffinden der einschlägigen Anspruchsgrundlage. Kommen
für die Durchsetzung des Begehrens des Anspruchstellers mehrere Anspruchsgrund-
lagen in Betracht, erfolgt die Prüfung in der Ihnen aus der bisherigen Ausbildung ver-
trauten Abfolge („Vertrag, Vertrauen, Gesetz“). Jede Anspruchsgrundlage unterliegt
in ihrer Prüfung dabei wiederum der Differenzierung nach Entstehung, Untergang
und Durchsetzbarkeit des Anspruchs. 

6 Gegenüber den zivilrechtlichen Aufgabenstellungen im Rahmen der Ersten Juristi-
schen Staatsprüfung kommt im Assessorexamen jedoch erschwerend hinzu, dass die
zu begutachtenden Sachverhalte nicht als unstreitig feststehen. Zur Klärung der
prozessualen Durchsetzbarkeit der Ansprüche ist daher eingehend zu untersuchen,
ob das Vorbringen des Anspruchstellers schlüssig, das Gegenvorbringen des An-
spruchsgegners erheblich ist und wie sich die Beweissituation darstellt. 

1. Schlüssigkeit des Vorbringens des Anspruchstellers

7 Ein Anspruch ist schlüssig und damit ausreichend substantiiert vorgebracht, wenn
die vom Anspruchsteller vorgetragenen Tatsachen seinen prozessualen Antrag recht-
fertigen.10 

Beispiel: Eine Mietforderung gemäß § 535 Abs. 2 BGB ist schlüssig dargetan, wenn der Vermieter
eine Einigung mit dem Mieter über die wesentlichen Vertragspunkte eines Mietvertrags (Vertrags-
parteien, Mietsache, Hauptleistungspflichten, Beginn des Mietverhältnisses) vorträgt. Dies sind die
anspruchsbegründenden Voraussetzungen einer Mietforderung, für die der Vermieter die Dar-
legungslast und – im Falle eines Bestreitens der anspruchsbegründenden Tatsachen durch den
Mieter – auch die Beweislast trägt. 

Wenn der Anspruchsteller hingegen nicht alle anspruchsbegründenden Voraus-
setzungen zumindest einer Anspruchsgrundlage vorträgt, ist eine von ihm erhobe-
ne Klage unschlüssig und als unbegründet abzuweisen.11 Auf einen abweichenden
Tatsachenvortrag des Anspruchsgegners kommt es dann nicht an. Eine Teilschlüs-
sigkeit liegt vor, wenn der geltend gemachte Anspruch durch das Vorbringen des
Anspruchstellers nur teilweise gerechtfertigt wird.

8 Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Schlüssigkeit ist der Schluss der
letzten mündlichen Tatsachenverhandlung (vgl. § 296a ZPO) und im schriftlichen
Verfahren (vgl. § 128 Abs. 2 S. 2 ZPO) der ihr entsprechende Zeitpunkt.12

9 AS-Skript Die zivilgerichtliche Assessorklausur (2023), Rn. 1–87.

10 Thomas/Putzo/Seiler Vorbem. § 253 Rn. 38.

11 Thomas/Putzo/Seiler Vorbem. § 253 Rn. 38.

12 Thomas/Putzo/Seiler Vorbem. § 253 Rn. 37.

Beachte: Gegenstand der Schlüssigkeitsprüfung ist der gesamte unstreitige
und streitige Vortrag des Anspruchstellers. Unbeachtlich ist dabei, ob sich sein
Tatsachenvortrag auf die Entstehung, das Erlöschen oder die Durchsetzbarkeit des
geltend gemachten Anspruchs bezieht.
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2.  Erheblichkeit des Vorbringens des Anspruchsgegners

9Eine Erheblichkeit des Vorbringens des Anspruchsgegners liegt dagegen vor, wenn
dessen abweichender Tatsachenvortrag den von dem Anspruchsteller geltend ge-
machten Anspruch zu Fall bringt.13 Dies kann durch Bestreiten anspruchsbegrün-
dender Tatsachen („unselbstständige Verteidigung“) oder durch das Behaupten
anspruchshindernder, anspruchsvernichtender oder anspruchshemmender
Tatsachen („selbstständige Verteidigung“) geschehen.

Beispiel: Der Wohnraummieter kann sich im Wege einer selbstständigen Verteidigung gegen
eine geltend gemachte Mietforderung seines Vermieters verteidigen, indem er 

n Tatsachen behauptet, die wegen Anfechtung seiner auf den Vertragsschluss gerichteten
Willenserklärung gemäß § 142 Abs. 1 BGB rückwirkend zu einer Nichtigkeit des Mietvertrags
(„anspruchshindernde Tatsachen“), 

n aufgrund fehlender erstmaliger Überlassung der Mietsache an den Mieter zu einem Unter-
gang der Mietforderung gemäß § 326 Abs. 1 S. 1 BGB („anspruchsvernichtende Tatsachen“)
oder 

n zu deren fehlender Durchsetzbarkeit infolge unterbliebenen Nachweises über die (nach § 551
Abs. 3 S. 3 BGB gebotene) treuhänderische Sonderung der gestellten Mietkaution gemäß
§ 273 Abs. 1 BGB („anspruchshemmende Tatsachen“) führen.

10Setzt sich der Anspruchsgegner mittels einer selbstständigen Verteidigung gegen
den geltend gemachten Anspruch zur Wehr, kann der Anspruchsteller sein Begehren
wiederum im Rahmen einer Replik durch Bestreiten der den Anspruch hindern-
den, vernichtenden oder hemmenden Tatsachen sowie durch das Behaupten
von anspruchserhaltenden Tatsachen rechtfertigen. 

Beispiel: Der klagende Geschäftsraumvermieter macht unter Vorlage eines Mietvertrags schlüssig
einen Anspruch auf Zahlung einer bislang nicht gezahlten Monatsmiete geltend. Der beklagte Mie-
ter verteidigt sich erheblich, indem er Tatsachen vorträgt, die einen Mangel darstellen und eine
hundertprozentige Minderung der Miete gemäß § 536 Abs. 1 BGB rechtfertigen. Der Vermieter re-
pliziert hierauf, indem er zum einen die den Mangel begründenden Tatsachen bestreitet („Bestrei-
ten“) und zum anderen eine individualvertragliche Vereinbarung mit dem Mieter behauptet, wo-
nach dieser auf die Geltendmachung einer Mietminderung im konkreten Fall wirksam verzichtet
hat („Behaupten von anspruchserhaltenden Tatsachen“).

Repliziert der Anspruchsteller in diesem Sinne auf die Erwiderung des Anspruchs-
gegners, besteht für diesen sodann die Möglichkeit, im Rahmen einer Duplik erheb-
lich auf die anspruchserhaltenden Repliktatsachen zu erwidern.14 Hierauf folgen
(theoretisch) noch die Triplik des Anspruchstellers und die Quadruplik des An-
spruchsgegners.

13 Vgl. Thomas/Putzo/Seiler Vorbem. § 253 Rn. 38, 42, 43, 44.

14 Vgl. zur Relationstechnik AS-Skript Die zivilgerichtliche Assessorklausur (2023), Rn. 62–82.

Reihenfolge der Schriftsätze im zivilrechtlichen Klageverfahren

n Klageschrift des Klägers

n Klageerwiderung des Beklagten

n Replik des Klägers 

n Duplik des Beklagten

n Triplik des Klägers 

n Quadruplik des Beklagten
3
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3. Beweissituation

11 Sofern der Anspruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen schlüssig vor-
gebracht und der Anspruchsgegner hierauf erheblich erwidert hat, sind die ent-
scheidungserheblichen streitigen Tatsachenbehauptungen einer beweisrechtli-
chen Prüfung zu unterziehen. Im Rahmen der zivilrechtlichen Anwaltsklausur be-
deutet dies, dass eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Beweiserheblichkeit
einer Tatsache, der Verteilung der Beweislast, der Beweisbedürftigkeit einer Tat-
sache sowie den zur Verfügung stehenden Beweismitteln und deren Einbringung
in den Rechtsstreit zu erfolgen hat, wobei die Prüfung sodann in eine Prognose des
zu erwartenden Beweisergebnisses einzumünden hat. 

II. Aufbauvarianten für das Gutachten

12 Bei der Anfertigung des Gutachtens lassen sich methodisch zwei Aufbauvarianten
unterscheiden, nämlich der einschichtige und der zweischichtige Klausuraufbau.

Aufbauhinweis: Ob das Gutachten im Rahmen der zivilrechtlichen Anwaltsklau-
sur einschichtig oder zweischichtig aufzubauen ist, wird von den Landesjustizprü-
fungsämtern der meisten Länder nicht vorgeschrieben.15 Es besteht für die Kandi-
daten (vorbehaltlich anderslautender Bearbeitervermerke) vielmehr ein Wahl-
recht zwischen den Aufbauarten. Mit Rücksicht auf den in der Regel einschichti-
gen Aufbau der amtlichen Lösungsskizzen ist ein einschichtiger Klausuraufbau
indessen zu empfehlen.

1. Der zweistufige Aufbau

13 Beim zweistufige Klausuraufbau ist das materiell-rechtliche Gutachten getreu den
Grundsätzen der Relationstechnik in unterschiedliche Stationen – Klägerstation, Be-
klagtenstation, Replikstation, Duplikstation, Beweisstation – zu untergliedern. Im
Rahmen der Klägerstation wird dabei zunächst nur die Schlüssigkeit des Vorbrin-
gens des Anspruchstellers überprüft. Im Anschluss hieran ist im Rahmen der Beklag-
tenstation die Erheblichkeit des tatsächlichen Vorbringens des Anspruchsgegners
zu untersuchen. Eine Replikstation ist dann zu eröffnen, wenn der Anspruchsteller
die von dem Anspruchsgegner im Wege einer selbstständigen Verteidigung vorge-
brachten Tatsachen seinerseits bestreiten oder hiergegen anspruchserhaltende Tat-
sachen vortragen möchte. In die Duplikstation ist dann wiederum eine tatsächliche
Erwiderung des Anspruchsgegners auf etwaige durch den Anspruchsteller vorgetra-
gene anspruchserhaltende Repliktatsachen einzuordnen. Tragen – unter Berücksich-
tigung des wechselseitigen Vorbringens – der Anspruchsteller schlüssig und der An-
spruchsgegner erheblich vor, hat im Rahmen der Beweisstation eine Prüfung der
Beweissituation stattzufinden. 

15 Eine Ausnahme gilt allerdings für Referendare in Niedersachsen. Dort wird vom Landesjustizprüfungsamt der zwei-
stufige („relationstechnische“) Klausuraufbau vorgeschrieben.
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2. Der einstufige Aufbau

14Im Falle eines einstufige Klausuraufbaus ist im Rahmen der Prüfung des konkreten
Anspruchs nicht lediglich der Vortrag des Anspruchstellers („Schlüssigkeit“), sondern
auch der abweichende Tatsachenvortrag des Anspruchsgegners („Erheblichkeit“)
und ggf. die Beweissituation zu untersuchen. Die Prüfung der Schlüssigkeit, der Er-
heblichkeit und der Beweissituation erfolgt hiernach in einem einheitlichen Gut-
achten jeweils bei dem konkreten Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen oder
Nichtvorliegen zwischen den Parteien in tatsächlicher Hinsicht streitig ist. Anders als
im Rahmen des zweistufigen Aufbaus findet eine Unterteilung in einzelne Stationen
nicht statt.16 

III. Verweise im Schriftsatz auf das Gutachten

15Soweit nach dem Bearbeitervermerk rechtliche Ausführungen im praktischen Teil der
Aufgabenstellung nicht ohnehin vollständig erlassen sind, wird durch den Vermerk
der Bearbeitung regelmäßig klargestellt, dass im anzufertigenden Schriftsatz Be-
zugnahmen auf konkrete Passagen des Gutachtens zulässig sind. Dies bezweckt,

Beachte: Das Erfordernis zur Eröffnung einer Replik- und einer Duplikstation wird
im Rahmen der zivilrechtlichen Anwaltsklausur nur selten bestehen. Denn beim
Angriffsmandat im Klageverfahren wird im Zeitpunkt der Begutachtung übli-
cherweise weder eine Klageerwiderung noch aussagekräftiger vorgerichtlicher
Tatsachenvortrag des Gegners vorliegen. In der Regel wird es daher an einem An-
knüpfungspunkt für replizierende Erwägungen fehlen. Beim Verteidigungsman-
dat im Klageverfahren besteht Ihre Aufgabe hingegen zumeist darin, für den in
Anspruch genommenen Mandanten auf den Vortrag des Anspruchstellers in einer
Klageschrift zu erwidern. Ob und wie der klagende Anspruchsteller aber auf eine
etwaige selbstständige Verteidigung des Anspruchsgegners im Rahmen der Klage-
erwiderung reagieren wird, lässt sich dem Aktenauszug der Assessorklausur häufig
nicht entnehmen. Gänzlich ausgeschlossen ist das Erfordernis einer Darstellung
der Replik- und sogar auch der Duplikstation gleichwohl nicht:

Beispiel 1: Sie treten nach einem Anwaltswechsel in einen laufenden Rechtsstreit, in dem bereits
von beiden Parteien schriftsätzlich vorgetragen wurde, als Prozessbevollmächtigter des An-
spruchstellers ein. Ein erhebliches Vorbringen des Anspruchsgegners im Rahmen des Prozesses
kann im materiell-rechtlichen Gutachten nunmehr Anknüpfungspunkt für die Eröffnung einer
Replikstation sein.

Beispiel 2: Der beklagte Mandant wird schlüssig als Bürge gemäß § 765 Abs. 1 BGB in Anspruch
genommen („Klägerstation“). Da der Anspruchsteller den Hauptschuldner bislang nicht in An-
spruch genommen hat, kann für den Mandanten die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB
erhoben und mithin erheblich auf das Vorbringen des Anspruchstellers erwidert werden („Be-
klagtenstation“). Die Sachverhaltsschilderung durch den Mandanten lässt dabei allerdings be-
reits erahnen, der Anspruchsteller werde sich im Falle einer Erhebung der Einrede der Vorauskla-
ge mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf berufen, dass dem Mandanten als Kaufmann wegen
§ 349 HGB die Einrede des § 771 BGB nicht zustehe. Aus anwaltlicher Vorsicht ist es dann ange-
zeigt, dieses Vorbringen des Anspruchstellers zu antizipieren und im Gutachten darzustellen
(„Replikstation“). Wenn es sich bei dem Mandanten in Wahrheit aber um einen nicht im Han-
delsregister eingetragenen Kleingewerbetreibenden und mithin auch nicht um einen Kaufmann
handelt, ist im Gutachten im Hinblick auf den zu erwartenden replizierenden Vortrag des An-
spruchstellers schließlich festzuhalten, dass § 349 HGB aus tatsächlichen Gründen nicht zur An-
wendung gelangt („Duplikstation“).

16 Ein Formulierungsbeispiel für ein einschichtig formuliertes Gutachten finden Sie im AS-Skript Die zivilgerichtliche
Assessorklausur (2023), Rn. 80. 
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die Kandidaten vor einer doppelten Schreibarbeit zu bewahren und ihnen die erfor-
derlichen zeitlichen Kapazitäten für die Ausarbeitung einer vollständigen Lösung der
Aufgabenstellung zu verschaffen. 

Von der Möglichkeit des Verweisens sollte i.S.d. eigenen Zeitmanagements rege Ge-
brauch gemacht werden. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Zulässig-
keit des Verweisens in der Regel nur für die rechtlichen und nicht auch für die tat-
sächlichen Ausführungen gilt. Zum anderen hat sich ein Verweis stets auf konkrete
Passagen des Gutachtens zu beziehen. Ein bloß allgemeiner Verweis im Schriftsatz
(„vgl. Gutachten“) erfüllt diese Anforderungen nicht. Anzugeben ist bereits im eige-
nen Interesse einer geordneten Leserführung zumindest die konkrete Seitenzahl der
Ausarbeitung, die der Kandidat im Schriftsatz in Bezug genommen wissen möchte. 

Empfehlenswert ist bei alledem, sich bei Verweisen aus dem Schriftsatz auf das Gut-
achten der sog. Spitzklammertechnik zu bedienen. Diese Arbeitstechnik wird vor
allem Referendaren aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg als Gegenstand
der Ausbildung bekannt sein. Auch Referendaren aus anderen Bundesländern steht
es jedoch frei, die Technik zu Zwecken der Verweisung anzuwenden. Nach der Spitz-
klammertechnik werden konkrete Passagen des Gutachtens in Spitzklammern
gesetzt und diese sodann nummeriert. In den Schriftsatz kann der im Gutachten
umklammerte „Textbaustein“ dann durch eine schlichte Angabe der Nummer der
Spitzklammer passgenau „eingefügt“ werden.

Im Gutachten kann bei der Prüfung des § 985 BGB beispielsweise wie folgt formuliert
werden:

Im Rahmen des anzufertigenden Schriftsatzes kann bei der Begründung des für den
Mandanten eingeklagten Anspruchs aus § 985 BGB dann schlicht Bezug genommen
werden auf die umklammerte Passage im Gutachten: 

Formulierungsbeispiel: Anwendung der Spitzklammertechnik im Gutachten

(1) < Dem Beklagten steht an dem streitgegenständlichen Schrank kein Recht zum Be-
sitz i.S.d. § 986 BGB zu. Ein solches Recht ergibt sich insbesondere nicht aus einem zwi-
schen den Parteien über den Schrank geschlossenen Mietvertrag. Denn der infrage ste-
hende Vertrag ist jedenfalls gemäß § 142 Abs. 1 BGB als von Anfang an nichtig anzuse-
hen, nachdem der Kläger seine auf den Abschluss des Mietvertrags gerichtete Willens-
erklärung wirksam wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB ange-
fochten hat. >

Formulierungsbeispiel: Anwendung der Spitzklammertechnik im Schriftsatz

Dem Kläger steht kraft seines Eigentums ein Herausgabeanspruch aus § 985 BGB gegen
den besitzenden Beklagten zu.

(1) < vgl. Seite … >

Rein vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass dem Kläger ein inhaltsgleicher Anspruch
auch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB sowie aus § 812 Abs. 1
S. 1 Alt. 1 BGB zusteht.
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C. Überblick über die verschiedenen Klausurtypen

16 Die anwaltlichen Aufgabenstellungen im Assessorexamen lassen sich in drei grund-
legende Klausurtypen einordnen:

I. Das Angriffsmandat

17Bei Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Angriffsmandate beauftragt der
Mandant den Rechtsanwalt klassischerweise mit der – in der Regel gerichtlichen –
Geltendmachung eines nach materiellem Recht bestehenden Anspruchs (hierzu
2. Teil A.).17 Bei bestehender Erfolgsaussicht ist das Mandantenbegehren dann ge-
wöhnlich durch die Einleitung eines Klageverfahrens durchzusetzen. Im prakti-
schen Teil besteht Ihre Aufgabe daher regelmäßig in der Anfertigung des Entwurfs ei-
ner Klageschrift. Allerdings kann es bei bestehender Erfolgsaussicht auch gefordert
sein, sich auf eine außergerichtliche Geltendmachung des Mandantenbegehrens
zu beschränken. In diesem Fall ist im praktischen Teil dann ein anwaltliches Aufforde-
rungsschreiben an den Gegner zu entwerfen. 

Neben einer außergerichtlichen oder klageweisen Geltendmachung eines An-
spruchs ist bei besonderer Dringlichkeit der Angelegenheit an die Einleitung eines
Eilverfahrens zwecks Einholung vorläufigen Rechtsschutzes zu denken (hierzu
2. Teil B.).18 Im praktischen Teil wird in einem solchen Fall dann der Entwurf entweder
eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) oder eines Ar-
restes (§§ 916 ff. ZPO) gefordert sein.

Legt der Mandant Ihnen als Rechtsanwalt ein zu seinem Nachteil ergangenes Urteil
oder einen zu seinem Nachteil ergangenen Beschluss vor, kann es durchaus sein, dass
Ihre Aufgabe darin besteht, die gerichtliche Entscheidung im Interesse Ihres Man-
danten mit einem Rechtsmittel anzugreifen (hierzu 2. Teil C.).19 In der Regel wird
eine solche Aufgabenstellung im Berufungsrecht verortet sein. Im praktischen Teil
läuft es dann natürlich auf den Entwurf einer Berufungsschrift einschließlich der Be-
rufungsbegründung hinaus. 

Beachte: Eine überlegte Anwendung der Spitzklammertechnik erfordert, die um-
klammerte Passage im Gutachten bereits so zu formulieren, dass sie sprachlich
und inhaltlich zugleich auch Gegenstand des Schriftsatzes sein kann. Dies ist
zum einen zu berücksichtigen bei der Wahl der Stilart: Da der Schriftsatz im Urteils-
stil zu formulieren ist, ist auch die umklammerte Passage im Gutachten bereits
im Urteilsstil und nicht im Gutachtenstil auszuarbeiten. Zum anderen ist zu be-
achten, dass die Protagonisten in der umklammerten Passage im Gutachten
mit ihrer prozessualen Rolle (z.B. „Kläger“ und „Beklagter“) zu bezeichnen
sind und nicht wie sonst im Gutachten üblich als „Mandant“ und „Gegner“.

Klausurtypen der zivilrechtlichen Anwaltsklausur

n das Angriffsmandat 

n das Verteidigungsmandat 

n das kautelarjuristische Mandat

17 Vgl. Rn. 23–199 („Das Angriffsmandat im Klageverfahren“).

18 Vgl. Rn. 200–245 („Das Angriffsmandat im einstweiligen Rechtsschutz“). 

19 Vgl. Rn. 246–287 („Das Angriffsmandat in der Rechtsmittelinstanz“).
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Auch Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Zwangsvollstreckungsrechts kön-
nen Gegenstand zivilrechtlicher Anwaltsklausuren sein (hierzu 2. Teil D.).20 In der Er-
scheinungsform des Angriffsmandates sind die Interessen des Mandanten dann in
der Regel aktiv durch Einlegung eines vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfes (z.B.
Vollstreckungsabwehrklage, Drittwiderspruchsklage) wahrzunehmen. 

18 Ein beispielhafter Bearbeitervermerk in zivilrechtlichen Anwaltsklausuren aus dem Be-
reich der Angriffsmandate lautet: 

20 Vgl. Rn. 288–355 („Das Angriffsmandat in der Zwangsvollstreckung“).

Vermerk für die Bearbeitung

1. Rechtsanwalt Müller hat das Mandat angenommen. Prozessvollmacht ist wirk-
sam erteilt. Bearbeitungszeitpunkt ist der 14.03.2024.

2. Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht umfassend nach Maßgabe des
Mandantenauftrags zu begutachten. Hierbei ist auf alle in der Aufgabenstellung
aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen, ggf. im Hilfsgutachten. Das Gutach-
ten soll auch Erwägungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens enthalten. Ein
Sachbericht ist nicht zu fertigen.

3. Soweit ein gerichtliches Vorgehen für sachdienlich gehalten wird, ist der danach
erforderliche verfahrensbestimmende Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen.
Ein verfahrensbestimmender Schriftsatz ist auch dann anzufertigen, wenn die
Erfolgsaussichten ganz verneint werden; in diesem Fall ist davon auszugehen,
dass die Rechtslage ausführlich mit dem Mandanten erörtert wurde, er aber da-
rauf besteht, sein Begehren weiterzuverfolgen. Bei den rechtlichen Ausführun-
gen sind Bezugnahmen auf konkrete Passagen des Gutachtens zulässig.

4. Sollten Tatsachen für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zu
der Beweislage (z.B. Beweislast, Qualität der Beweismittel etc.) anhand der zum
Bearbeitungszeitpunkt bekannten Sachlage zu erstellen.

5. Sollte eine weitere anwaltliche Sachverhaltsaufklärung für erforderlich gehalten
werden, so ist dies zu erörtern, dann jedoch davon auszugehen, dass keine Infor-
mationen zu erlangen sind, die über die in der Aufgabenstellung enthaltenen hi-
nausgehen.

6. Die Formalien (Zustellungen, Vollmachten, Unterschriften, Beglaubigungen,
Hinweise, Belehrungen usw.) sind in Ordnung, soweit sich nicht aus dem Aufga-
bentext ausdrücklich etwas anderes ergibt.

7. Bingen am Rhein und Mainz verfügen jeweils über ein Amtsgericht, Mainz zu-
dem über ein Landgericht, in dessen Bezirk auch Bingen am Rhein liegt. Beide
Städte gehören zum Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz.

8. Nicht abgedruckte Passagen und Bestandteile der Akte sind für die Bearbeitung
ohne Bedeutung. Soweit erwähnte Anlagen nicht oder nicht vollständig abge-
druckt wurden, ist davon auszugehen, dass sie vollständig beigefügt waren und
den angegebenen Inhalt haben.

9. Der Bearbeitung ist die aktuelle Rechtslage auf der Grundlage der zugelassenen
Hilfsmittel zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind nicht anzuwenden.
Auf Rechtsvorschriften, die nicht zur Verfügung stehen, kommt es für die Bear-
beitung nicht an.
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II. Das Verteidigungsmandat

19Das Verteidigungsmandat ist in aller Regel dadurch gekennzeichnet, dass gegen den
Mandanten bereits ein gerichtliches Verfahren angestrengt wurde, in dessen Rah-
men er sich zur Wehr setzen möchte (hierzu 3. Teil A.).21 Im praktischen Teil ist dann
gewöhnlich eine Klageerwiderung zu entwerfen. Denkbar ist – insbesondere bei
Aussichtslosigkeit einer Rechtsverteidigung – aber auch, dass das gegen den
Mandanten bereits laufende Gerichtsverfahren möglichst sicher, schnell und kos-
tengünstig beendet oder dass auf eine dem Mandanten zugegangene Zahlungs-
aufforderung zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens außergerichtlich
reagiert werden soll. 

Nur selten sind demgegenüber Verteidigungsmandate in den Bereichen des einst-
weiligen Rechtsschutzes (hierzu 3. Teil B.),22 des Berufungsrechts (hierzu 3. Teil
C.)23 und der Zwangsvollstreckung (hierzu 3. Teil D.) vorzufinden.24 

20Ein repräsentativer Bearbeitervermerk für eine Aufgabenstellung aus dem Bereich
der Verteidigungsmandate lautet: 

21 Vgl. Rn. 356–482 („Das Verteidigungsmandat im Klageverfahren“).

22 Vgl. Rn. 483–502 („Das Verteidigungsmandat im einstweiligen Rechtsschutz“).

23 Vgl. Rn. 503–511 („Das Verteidigungsmandat in der Rechtsmittelinstanz“).

24 Vgl. Rn. 512 („Das Verteidigungsmandat in der Zwangsvollstreckung“).

Vermerk für die Bearbeitung

1. Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht umfassend nach Maßgabe des
Mandantenauftrags zu begutachten. Hierbei ist auf alle in der Aufgabenstellung
aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen, ggf. im Hilfsgutachten. Das Gutach-
ten soll auch Erwägungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens enthalten. Ein
Sachbericht ist nicht zu fertigen.

Bearbeitungszeitpunkt ist der 15.04.2024.

2. Sollten Tatsachen für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zu
der Beweislage (z.B. Beweislast, Qualität der Beweismittel etc.) anhand der zum
Bearbeitungszeitpunkt bekannten Sachlage zu erstellen.

3. Sollte eine weitere anwaltliche Sachverhaltsaufklärung für erforderlich gehalten
werden, so ist dies zu erörtern, jedoch davon auszugehen, dass von dem Man-
danten keine Informationen zu erlangen sind, die über die im Vermerk vom
15.04.2024 enthaltenen hinausgehen.

4. Soweit eine Verteidigung gegen die Klage – auch teilweise – für Erfolg verspre-
chend gehalten wird, ist ein der prozessualen Situation und dem im Gutachten
gefundenen Ergebnis entsprechender Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen.
Im Fall der Fertigung eines Schriftsatzes an das Gericht ist ein gesondertes
Schreiben an den Mandanten in jedem Fall entbehrlich. 

Sofern eine Verteidigung insgesamt für nicht Erfolg versprechend gehalten
wird, ist in einem Schreiben an den Mandanten darzulegen, weshalb dies der
Fall ist und wie weiter vorzugehen ist.

Bei den rechtlichen Ausführungen sind Bezugnahmen auf konkrete Passagen
des Gutachtens zulässig.

5. Münster verfügt über ein Amts- sowie ein Landgericht und liegt im Bezirk des
Oberlandesgerichts Hamm.
9
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Einleitung, Grundlagen der Arbeitsmethodik und Überblick1. Teil
III. Das kautelarjuristische Mandat

21 Die kautelarjuristische Aufgabenstellung zeichnet sich dadurch aus, dass der
Mandant dem Rechtsanwalt einen zumeist außergerichtlichen Beratungs- und Ge-
staltungsauftrag erteilt (hierzu 4. Teil).25 Durch kautelarjuristische Anwaltstätigkeit
sollen gerichtliche Verfahren bestmöglich von vornherein vermieden werden. Im
praktischen Teil einer solchen Aufgabenstellung kann im Rahmen des Assessorexa-
mens etwa der Entwurf oder die Überprüfung und Überarbeitung des Textes ei-
ner beliebigen Vertragsart (z.B. notarieller Grundstückskaufvertrag, Vergleichsver-
trag) oder sonstiger Regelungen (z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Testa-
ment) gefordert sein.

Beachte: Inzwischen gehören kautelarjuristische Aufgabenstellungen in sämtli-
chen Bundesländern zum Prüfungsstoff. Von vielen Kandidaten werden Klausuren
mit rechtsgestaltenden Elementen dabei als besonders anspruchsvoll empfun-
den. Dies mag an der fehlenden praktischen Erfahrung der Kandidaten im Um-
gang mit kautelarjuristischen Inhalten liegen, vor allem aber an der fehlenden
Klausurpraxis und dem fehlenden Grundverständnis, bei der Lösung von Kau-
telarklausuren kreativ sein zu dürfen und zu müssen. Schreiben Sie unbedingt eine
gesunde Anzahl Übungsklausuren mit kautelarjuristischen Inhalten, um die
„Angst“ vor diesem Klausurtyp zu verlieren!26

6. Nicht abgedruckte Passagen und Bestandteile der Akte sind für die Bearbeitung
ohne Bedeutung. Soweit in den Schriftsätzen erwähnte Anlagen nicht oder
nicht vollständig abgedruckt wurden, ist davon auszugehen, dass sie vollständig
beigefügt waren und den angegebenen Inhalt haben.

7. Die Formalien (Zustellungen, Vollmachten, Unterschriften, Belehrungen usw.)
sind in Ordnung, soweit sich nicht aus dem Aufgabentext ausdrücklich etwas
anderes ergibt. 

8. Der Bearbeitung ist die Rechtslage auf der Grundlage der zugelassenen Hilfsmit-
tel zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind nicht anzuwenden.

Anlagen: Kalender 2023/2024

25 Vgl. Rn. 513–642 („Das kautelarjuristische Mandat“).

26 Der gemäß § 12 FernUSG staatlich zugelassene K2-Fernklausurenkurs von Alpmann Schmidt bietet Ihnen ein Klau-
surverzeichnis, das Sie zur gezielten Suche nach zivilrechtlichen Anwaltsklausuren mit kautelarjuristischen Inhalten
und deren Buchung nutzen können: www.alpmann-schmidt.de.
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